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, DER BUNDESMINISTER 

FüR JUSTIZ 

1017/63-IV2/79 

An den 

Xl V. Ce~.ctz;.;ebl1nt~"peritlde 

. 2tf2!j lAB 

. 1979 -(\5- i ü 
z.u 2'1WU 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 2471/J-NR/1979 

Die schriftliche Anfrage der AbgoDipl.lng.Dr.Leitner 
und Genossen (2471/J)9 betreffend Beschlagnahme umfang
reichen Pornomaterials in Tirol, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.~ 

Der Sachverhalt ist derzeit Gegenstand gerichtlicher 
Vorerhebungen 9 welche gegen unbekannte Täter wegen des 
Verdachtes des Vergehens nach § 1 PornG geführt werden. 
Die ausländischen Lieferanten der gerichtlich beschlag= 
nahmten pornographischen Druck\'lerke sind namentlich nicht 
bekannt. Die Anklagebehörde beabsichtigt, hinsichtlich 
dieser Personen die Abbrechung des Strafverfahrens gemäß 
§ 412 StPO zu beantragen. 

Zu 2 0 und 3.:. 
In dieser Angelegenheit wurde von der stA Innsbruck 

- von der aus Anlaß dieser Anfrage herbeigeführten Be
richterstattung abgesehen - kein Bericht an das Bundes
ministerium für Justiz erstattet • Es wurde keine Weisung 
erteilt. 

Zu ~·o: 

um Wiederholungen zu vermeiden, ver",eise ich auf 
meine Anfragebeant\'lortung zur Zahl 970/.J-NR/1977 vom 
25.3.1977 zur Anfrage der Abg.z.NR Ermacora und Genossen, 
betreffend die Wirksamkeit des internationalen Überein
kommens zur Bekämpfung der Verbreitung ,~nd des Vertriebes 
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von unzüchtigen Veröffentlichungen vom 12~September 1923. 
In der vorliegenden Strafsache hat die aStA Innsbruck 
berichtet, daß nach den Rechtsordnungen der Herkunfts
länder - unter denen sich die ERD und Schweden befinden, 
welche nicht Vertragspartner dieses Übereinkommens sind -
eine am Tatort gegebene Strafbarkeit der Herstellung der 
gegenständlichen Druckwerke nicht angenommen werden kann, 
sodaß weder Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung 9 

noch die Inanspruchnahme der Rechtshilfe in Betracht 
kommen" 

8"Mai 1979 
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